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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ihr Schreiben ist am 20.08.2024 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen und wird hier unter 

dem o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger 

öffentlicher Belange. 

 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen 

und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft 

als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben 

die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 

berühren. 

 

Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von der Aufstellung des Bebauungsplans mit 

integrierter Grünordnungsplanung „Technologiepark Lechrain“ sowie die 54. Änderung des 

Flächennutzungsplans in der Stadt Landsberg am Lech aufgrund der ca. 20 m westlich entfernten 

Bahnstrecke 5365, Landsberg am Lech – Schongau berührt.  

Jedoch bestehen bei Einhaltung und Sicherstellung der im Folgenden aufgeführten Hinweise keine 

Bedenken: 
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Die Betriebsanlagen der Bahn müssen gemäß § 2 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 

(EBO) den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung genügen. Hinsichtlich der sich in diesem 

Bereich befindlichen Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes ist zu beachten, dass im 

Rahmen von Baumaßnahmen die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes nicht gefährdet werden darf. 

Bei Baumaßnahmen im Bereich von Bahnanlagen ist deren Standsicherung und Funktions-

tüchtigkeit jederzeit zu gewährleisten. 

 

Bei Maßnahmen in Zusammenhang mit Gewässern bzw. deren Ableitung ist darauf zu achten, 

dass die Bahnkörperentwässerungsanlagen nicht beeinträchtigt werden. 

 

Bepflanzungen sind so zu wählen, dass keine Beeinträchtigung des Lichtraumprofils der Gleise 

erfolgen kann. Dies ist insbesondere bei beabsichtigten Grünflächen mit Baumbestand zu 

beachten. 

 

Sofern Anlagen zur thermischen und photovoltaischen Nutzung geplant sind, sind diese blendfrei 

zum Bahnbetriebsgelände zu errichten. Eine Blendwirkung ist dauerhaft auszuschließen. 

 

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass durch den benachbarten Eisenbahnbetrieb und bei der 

Erhaltung der Bahnanlagen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, 

Funkenflug, Abrieb z. Bsp. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische 

Felder, etc.) entstehen, die ggf. im Rahmen der Erstellung der Bauleitplanung/Erteilung einer 

Baugenehmigung zu berücksichtigen wären. 

 

Insbesondere bei Einsatz von Baumaschinen in unmittelbarer Nähe zur Bahnstrecke ist darauf zu 

achten, dass die Abstandsflächen zur Bahnlinie eingehalten werden und bei Einsatz von Kränen, 

durch die Betriebsanlagen der Eisenbahn überschwenkt werden, der Aufstellort des Krans sowie 

das weitere Vorgehen mit der DB InfraGO AG abgestimmt werden. 

 

Sofern dies nicht veranlasst worden sein sollte, wird ohnehin die Beteiligung der 

Infrastrukturbetreiberin über die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Barthstraße 12, 80339 

München (E-Mail: ktb.muenchen@deutschebahn.com) als Trägerin öffentlicher Belange 

empfohlen. Denn das Eisenbahn-Bundesamt prüft nicht die Vereinbarkeit Ihrer Planungen aus 

Sicht der Betreiber der Eisenbahnbetriebsanlagen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Brandes 


